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Infektionsschutzmaßnahmen nach den Winterferien 2022 

Information über die Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der Ausbrei-
tung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Kindertageseinrichtungen, der weite-
ren Jugendhilfe und Schulen (ThürSARS-CoV-2-KiJuS-VO) und die Testmit-
telumstellung für die weiterführenden allgemeinbildenden Schulen 

 

Sehr geehrte Schulleiterinnen, 
sehr geehrte Schulleiter, 

mit dem Auftreten der neuen Variante des SARS-CoV-2-Virus „Omikron“ be-
gann in Deutschland die fünfte Pandemiewelle. Die Variante wird auch nach 
den Winterferien die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Thüringen anstei-
gen lassen. Für das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
(TMBJS) ist es daher unabdingbar, die Infektionslage an den Einrichtungen 
durch Maßnahmen so eingedämmt wie möglich zu halten. Unter Berücksich-
tigung der Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen nach sozialen Kontak-
ten und der Wahrung des Rechts auf Bildung, werden vertraute Maßnahmen 
mit dem Neuerlass der ThürSARS-CoV-2-KiJuS-VO festgelegt. Insofern wird 
mit der Verordnung nun das festgelegt, was bisher im Weg der Allgemein-
verfügung geregelt und in einer Verordnung zusammengefasst wurde; eine 
Allgemeinverfügung wird es zukünftig nicht mehr geben.  

Ich möchte Sie daher vorab über inhaltliche Vorgaben in der ThürSARS-
CoV-2-KiJuS-VO und die Testmittelumstellung für die weiterführenden allge-
mein bildenden Schulen informieren: 

I. Vorgaben der ThürSARS-CoV-2-KiJuS-VO 

In der Zukunft wird die ThürSARS-CoV-2-KiJuS-VO grundsätzlich für einen 
Zeitraum von vier Wochen gelten. Hintergrund dieser Umstellung ist sowohl 
die bundesweite als auch die landesweite Entwicklung der Regelungsdyna-
mik bezüglich infektionsschutzrechtlicher Bestimmungen. Ziel der Umstel-
lung ist die einheitliche Regelung vergleichbarer Sachverhalte auf Landes-
ebene sowie die Möglichkeit mit der Begrenzung der Geltungsdauer auf 
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Pandemieentwicklungen verhältnismäßig und rechtssicher reagieren zu kön-
nen. Inhaltlich sind die Regelungen an die bisherigen Regelungen der Allge-
meinverfügung angepasst und stellen sich im Wesentlichen für den Schulbe-
reich wie folgt zusammengefasst dar: 

- Die Regelungen zum Infektionsmonitoring (§ 8 ThürSARS-CoV-2-
KiJuS-VO) werden dem neuen Meldeverfahren im SIS angepasst. 

- Im Rahmen der Kontaktnachverfolgung (§ 10 ThürSARS-CoV-2-KiJuS-
VO) entfällt das Erfordernis der Erstellung von Gruppenlisten und Sitz-
plänen. Es sind nur noch die Kontakte von Eltern, sofern sie sich län-
ger als zehn Minuten in der Schule aufhalten und von einrichtungs-
fremden Personen zu dokumentieren. 

- Es erfolgt Ihrerseits eine wochenweise Einschätzung des Infektionsge-
schehens im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in Ih-
rer Schule. Daraufhin können abgestuft Maßnahmen gemäß § 22 
ThürSARS-CoV-2-KiJuS-VO in Form von 

1. Unterricht in festen, voneinander getrennten Lerngruppen  
a) in der Primarstufe,  
b) in der gesamten Förderschule oder für einzelne Klassen oder  
c) in den Klassenstufen 5 und 6 jeweils für einzelne Klassen, 

Klassen- oder Jahrgangsstufen, 

2. Unterricht in Form von Wechselunterricht ab Klassenstufe 7 je-
weils für einzelne Klassen, Klassen- oder Jahrgangsstufen; dies 
gilt nicht für Förderschulen, oder 

3. Unterricht in Form von Distanzunterricht  
a) für einzelne Klassen, Klassen- oder Jahrgangsstufen ab Klas-

senstufe 7 oder  
b) nach Abstimmung mit dem jeweils zuständigen staatlichen 

Schulamt und der zuständigen Behörde nach § 1 Abs. 3 für 
die gesamte Schule als letzte schulorganisatorische Maß-
nahme, soweit die Schutzmaßnahmen nach den Nummern 1 
bis 3 Buchst. a aufgrund des Infektionsgeschehens nicht aus-
reichen,  

ergriffen werden. In den §§ 23 bis 25 ThürSARS-CoV-2-KiJuS-VO wer-
den die einzelnen Maßnahmen und ihre Umsetzung beschrieben. Der 
Unterricht in der Schule (Präsenzunterricht) ist weitestgehend zu er-
möglichen. Für Abschlussklassen hat dieser grundsätzlich stattzufin-
den. 
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- In § 26 ThürSARS-CoV-2-KiJuS-VO wird die Notbetreuung, wie Sie 
Ihnen bereits bekannt ist, geregelt. 

- Weiterhin bestehen die Pflicht zur Verwendung einer qualifizierten Ge-
sichtsmaske im Schulgebäude, auch während des Unterrichts sowie 
das Betretungsverbot bei Verweigerung der Verwendung der qualifi-
zierten Gesichtsmaske fort (§ 27 ThürSARS-CoV-2-KiJuS-VO). 

- Die Teilnahme an den Testungen ist zudem weiterhin verpflichtend. 
Die Verweigerung führt zum Betretungsverbot (§ 31 ThürSARS-CoV-2-
KiJuS-VO). Das Verfahren für die Durchführung der Testungen in 
Schule wird beibehalten. 

- Die Befreiungsmöglichkeiten vom Präsenzunterricht bleiben unverän-
dert bestehen (§§ 29, 30 ThürSARS-CoV-2-KiJuS-VO). 

Der Neuerlass der ThürSARS-CoV-2-KiJuS-VO wird in der Woche der Win-
terferien verkündet und die Verordnung auf der Internetseite des TMBJS ver-
öffentlicht. 

II. Testmittelumstellung 

Aktuell wird als Testmittel der Saliva-SARS-CoV-2 Antigentest für alle Schü-
lerinnen und Schüler sowie das Personal verwendet. Im Rahmen einer 
Markterkundung wurde ein weiteres Testmittel gefunden und für die Nutzung 
im Bereich des TMBJS als geeignet angesehen. Dieses Testmittel ist für 
Schülerinnen und Schüler bzw. Personen ab 12 Jahre geeignet. Die Nut-
zung ist insbesondere für die Schularten Berufsbildende Schulen, Gemein-
schaftsschulen, Gesamtschulen, Gymnasien und Regelschulen vorgesehen. 

Nach erfolgreicher Beschaffung sind die ersten Lieferungen eingegangen 
und stehen zur Verteilung. Das neue Testmittel – NewGene Corona Antigen 
Schnelltest – ist ein Nasaltest (nur für Nasenabstrichproben). Eine Hand-
lungsanweisung wird den Nutzern vom DRK (siehe auch FAQ Katalog 
(https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/schule) zur Verfügung 
gestellt. Das neue Testmittel wird derzeit schon verteilt, die Nutzung ist ab 
dem 21. Februar 2022, nach den Winterferien vorgesehen. 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 

mir ist bewusst, dass die Umsetzung dieser infektionsschutzrechtlichen Fest-
legungen Sie auch weiterhin vor Herausforderungen stellt. Sie wissen mitt-
lerweile, wie auf bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in 
Schulen reagiert werden muss und welche Maßnahmen ergriffen werden 
müssen. 

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/schule


 

 
Seite 4 von 4 

Gleichzeitig kann ich Ihnen versichern, wenn es das Infektionsgeschehen er-
laubt, ist beabsichtigt, im März ein Stück mehr Normalität in die Schulen ein-
kehren zu lassen. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Unterstützung und Ihr 
großes Engagement, Ihre Geduld und Zuversicht, die Sie bisher im Schulbe-
trieb unter den Bedingungen der pandemischen Lage, insbesondere im Um-
gang mit den Kolleginnen und Kollegen, den Schülerinnen und Schülern und 
den Eltern bewiesen haben. Ich bin überzeugt, dass wir das hoffentlich ent-
scheidende Stück des Weges aus der Pandemie heraus gemeinsam gut 
meistern werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Helmut Holter 


